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1 Charakteristika des Forstbetriebes 
Geographische Lage: 
 
Breitengrad: 51° 54‘ 30‘‘ N 
 
Längengrad: 06° 26‘ 21‘‘ E  

Forstl. Klimazone: 
 

 Boreal 
 Gemäßigt 
 Subtropisch 
 Tropisch 

Wald Zusammensetzung: 
 

 Naturwald 
 Plantage 
 Semi-Naturwald und 

     gemischt Plantage & 
     Naturwald 

Besitz: 
 

 Indigen  
 Staatl.  
 Privat  
 Öffentlich  
 Kommunal  

 
 
Bewirtschaftung: 
 

 Konzession 
 Gemeinde 
 Privat 
 Öffentlich 

 

Hauptbaumarten: 
 

Handelsname* Botanischer Name** 

Kiefer Pinus sylvestris 

Fichte Picea abies 

Buche Fagus sylvatica 

Traubeneiche Quercus petraea 

Stieleiche Quercus robur 

Roteiche Quercus rubra 

Roterle Alnus glutinosa 

Esche Fraxinus excelsior 

Douglasie Pseudotsuga menziesii 

Birke Betula pubescens 

Bergahorn Acer pseudoplatanus 

Europäische Lärche Larix decidua 

Japanische Lärche Larix kaempferi 

Hainbuche Carpinus betulus 

*max. 10 Arten, bei mehr Arten ist eine separate Liste als Anhang einzureichen. 
**siehe „Nomenclature of the Germplasm Resources Information 

Network (GRIN) Taxonomy Species Online Database (http://www.ars-grin.gov)” 
Zertifizierte Produkte und 
Produkt-Art: 
 
 

  Rohholz (# W1.1 ) 
  Brennholz (# W1.2) 
  Weihnachtsbäume (# N6.3.1) 
  Weitere Produkte: Waldmoos (#N6.2) Saatgut(#N10 n.e.c.)  

Zert. Forstfläche: 
 
Total: 118.998,3  ha 
 
Anzahl FMUs: 
 
<100 ha:                 FMUs 
100-1000 ha:          FMUs 
1000-10.000 ha:     FMUs 
> 10.000 ha:           1  FMUs 
 
Anzahl FMUs:   1   1 *) 
1*) Siehe Anmerkung unten  

AAF Kategorie 
 

 SLIMF 
 Plantations 

 
Naturwälder  

 Boreal forests 
 Community forestry 
 Conservation of 

     natural forests 
 Temperate forests 
 Tropical forests 

 

Zertifikat: 
 

 SLIMF       small 
                       low intensity 

 Einzel FMU 
 Multiple FMU 
 Gruppe 
 SLIMF Gruppe 

 
        Anzahl Gruppenmitglieder: -- 

Verwendete Standard(s): 
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 Nationaler FSC Standard für Deutschland, Version 2.3 vom 01.07.2012 
 Generischer GFA FM Standard, angepasst für Österreich, Version  
 FSC Standard für Forstzertifizierungsgruppen - FSC-STD-30-005 V1-0 
 Anforderungen an die Nutzung des FSC Warenzeichens - FSC-STD-50-001 V1-2 

 
1*) Anmerkung: Landeseigener Betrieb Wald und Holz, zertifiziert als Einzelbetrieb  
Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen tritt als ein Betrieb gegenüber dem 
Zertifizierer auf, ist daher bislang im Rahmen einer Einzelzertifizierung geprüft und auditiert 
worden. 
Eine Einzelzertifizierung ergibt sich aufgrund der Organisation des Landesbetriebes als ein 
Betrieb mit einer Zentrale und den auf der Fläche angeschlossenen Regionalforstämtern als 
von zentralen Weisungen abhängige Außenstellen auf der Fläche. Als Forest Management 
Unit (FMU) grenzt sich der Staatswaldbetrieb mit seinen Flächen zu Nachbarforstbetrieben 
ab, die Grenzen sind kartenmäßig dargestellt, ein zentrales Flächenregister wird geführt. 
Während der Landesbetrieb als Behörde auftritt, hat das Regionalforstamt diese Stellung 
nicht, sondern vertritt die zentrale Behörde, den Landesbetrieb vor Ort. 
Budgetzuweisungen und Haushaltskontrollen, gegebenenfalls Änderungen trifft nicht das 
einzelne Regionalforstamt, sondern kommen von der Zentrales des Landesbetriebes, der 
auch seine Jahres-Berichtführung auf den gesamten Landeswald bezieht. 
Personalvertretungen gibt es auf Regionalforstamtsebene nicht, sondern nur einen 
Gesamtpersonalrat für den Landesbetrieb. Personalentscheidungen werden auf den 
Regionalforstämtern nicht getroffen. Entscheidungen zu Einstellungen, Personalführung und 
zum Ausbildungsangebot werden ausschließlich zentral vom Landesbetrieb getroffen. 
Vorgaben zum Holzverkauf, die Ausgestaltung von Unterlagen zu Unternehmerverträgen, 
zur Jagdverpachtung, Entscheidungen zu Flächen-An- und Verkäufen fallen ausschließlich in 
den Aufgabenbereich der Zentrale des Landesbetriebes.  
Die Umsetzung der Dienstanweisungen, die vom Ministerium bzw. der Zentrale des 
Landesbetriebes kommen, ist Aufgabe der Regionalforstämter, die dem quartalweisen 
Controlling der Zentrale unterliegen. Der Informationsaustausch erfolgt über von der Zentrale 
einberufene Mitarbeiterbesprechungen. 
Die forstliche Planung erfolgt im Rahmen der zentralisierten Forsteinrichtung über die 
Zentrale des Landesbetriebes. Dabei ist die Auswertung der Landeswaldinventur-Ergebnisse 
für den Staatswald die Basis für Aussagen zu Zuwachs und Dynamik des Waldes. Die 
Herleitung des Einschlages nach Menge und Baumarten für den Landesbetrieb erfolgt auf 
Basis der zusammengefassten FE-Werke auf Regionalforstamtsebene, wobei die FE-
Planung Bezug auf die jeweiligen ortsspezifischen Verhältnisse in den einzelnen 
Regionalforstämtern nimmt. Ergebnisse sind zu Gesamtergebnissen auf Landesebene im 
jährlichen Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst, ebenso sind die 
Holzverkäufe für den gesamten Staatswald in NRW zusammengestellt und in Kenndaten für 
den Betrieb dargestellt.   
Über die zentralisierte Forsteinrichtungsplanung setzt der Landesbetrieb Leitbild für die 
Bewirtschaftung, Ziele und Grundsätze für den Staatswald in NRW um. Diesbezügliche 
Vorgaben des Ministeriums und daraus entwickelte Strategien und Konzepte des 
Landesbetriebes werden landesweit einheitlich in einer Gesamtplanung für den 
landeseigenen Betrieb umgesetzt. Landesweit gelten u.a. die „Nachhaltigkeitstrategie für 
eine zukunftsweisende Waldbewirtschaftung im Landeseigenen Betrieb“, Waldbaukonzept 
und Qualitätsstandards von Arbeitsverfahren (siehe Analgen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Forst NRW (AGB).  

 
Nach Rücksprache mit dem FSC  International ist ab dem nächsten Audit 2014 die 
Zertifizierung für den Landesbetrieb Wald und Holz, NRW als Multi-FMU-Zertifizierung 
durchzuführen.  
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2 Veränderungen seit der letzten Evaluierung 

2.1 Veränderungen des Zertifikatumfangs 

Zertifizierte Waldgebiete: 
 
Anzahl der Forstbetriebe (nur multiple FMUs): 

118.998,3 ha 
 
-- 

 
Beschreibung der Veränderungen seit dem letzten Audit gemäß FSC-STD-20-007-a (Kapitel 
„Charakteristika des Waldes” und „Weitere Informationen” im Hauptauditbericht: 
 

 Keine Veränderungen seit dem letzten Audit 
 
Flächenrevision, Stand 21.06.2013: 
 
Eigentum/ Besitzfläche:                                        +   117.171,0  ha 
Pachtfläche:                                                        +       1.986,7  ha*2) 
Summe Flächen außerhalb Zertifikat:                     -           159,4 ha 
Fläche im Zertifikatsumfang:                                       118.998,3 ha 
Der Unterschied zu der im Audit 2012 genannten Zertifikatsfläche (119.237,45 ha) ergibt sich 
durch eine Doppelnennung und im Jahr 2012 getätigte Flächenankäufe (204,3 ha) und -
Flächenverkäufe (43,6ha). 
Die Flächen sind beim Landesbetrieb über ein Liegenschaftsinformationssystem (LIS) exakt 
erfasst, aufgelistet und grundbuchmäßig dokumentiert. 
Bei den 159,4 ha Flächen außerhalb des Zertifikats handelt es sich um Versuchsflächen 
(32,5 ha) zum Kurzumtrieb, Weihnachtsbaumkulturen (37,9 ha) und Samenplantagen (89,0 
ha). 
Ferner nicht im Zertifikatsbereich aufgenommen sind Sonderflächen des Landes (4.023,89 
ha), die als Sondervermögen aus Schul- und Studienfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
geführt werden. Für diese Flächen, die in der Betriebsleitung und zum Teil in der 
Beförsterung des Landesbetriebes stehen, bestehen Überlegungen nach Absprache bei den 
Trägerschaften, diese später in einer FSC- Gruppenzertifizierung zusammenzufassen. 
--- 
  
*2) der Diersfordter Wald ist künftig nicht mehr im Zertifikatsbereich aufzuführen (siehe 
Kapitel 4.2 Ergebnisse im Audit, P&C 6.2 im Bericht). 
 
Der durchschnittliche jährliche Einschlag bewegt sich auf einem nachhaltigen Niveau:   
Ja        Nein  
 
Begründung dieser Einschätzung (Diskussion von Zuwachs, Verjüngung, etc.): 
 

 Keine Veränderungen seit dem letzten Audit 
 
 
Anzahl der forstlichen Arbeitsunfälle (schwer / tödlich verlaufen) seit dem letzten Audit: 
  

 Arbeitsunfälle sind nicht vorgekommen. 
 
Anzahl der forstlichen Arbeitsunfälle (schwer / tödlich verlaufen) seit dem letzten Audit: 
Insgesamt 44 meldepflichtige Arbeitsunfälle 2012 im Außendienst sind statistisch erfasst. 

2.2 Veränderungen der Gruppenzusammensetzung (nur für Gruppen) 

Anzahl der Mitgliedsbetriebe der Gruppe (nur für Gruppen):  entfällt 
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Beschreibung der Veränderungen der Gruppenzusammensetzung seit dem letzten Audit 
(Anzahl der Gruppenmitglieder, Flächen, Personal. Eine aktualisierte Liste der 
Gruppenmitglieder ist dem Bericht als Anhang beigefügt):  
 
Entfällt, Einzelzertifikat 

 Keine Veränderungen seit dem letzten Audit 
 

2.3 Einsatz von Pestiziden seit dem letzten Audit 

Eingesetzte Pestizide (Name 
und Wirkstoff) 

Ausbringungsgrund Ausgebrachte Menge und 
Fläche 

Kein Einsatz entfällt 0 kg 
   
 

3 Evaluierungsprozess 

3.1 Verwendete Standards 

Siehe Kapitel 2 „Charakteristika des Forstbetriebes“) 
 
Beschreibung der Änderungen gegenüber des für frühere Evaluierungen verwendeten Forest 
Stewardship Standards: 
 
  Keine Veränderungen seit dem letzten Audit 
Veränderung: 
Änderungen im Deutschen Forst-Standard ab 01.07.2012 (Fassung 2.3)  gegenüber der  
  Fassung 2.2 vom 02.02.2011: 
- Ergänzung der Forderung nach tariflicher Entlohnung auch für Lohnunternehmer in Indika- 
  tor 4.3.5 
- Erläuterung zur Forderung tariflicher Entlohnung für Lohnunternehmer im Anhang II zu  
  4.3.5 
- Ergänzung eines Querverweises in 5.3.2 zu 4.3.5 
- Erläuterung zu Anforderungen an die Qualitätssicherung beim Einsatz von Lohnunterneh- 
  mern im Anhang II zu 5.3.2  

3.2 Stichprobenauswahl und Feldaudit 

Datum Ort Schwerpunkt Bemerkungen/Teilnehmer 

17.06.2013 Zentrale 
Landesbetrieb in 
Arnsberg 
Fachbereich II 

 
 
 
Landeseigener Forstbetrieb 

Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 

 Zentrale Arnsberg 
 

Eröffnungsgespräch 
Programm 
Checklisten 
Unterlagen u. Akteneinsicht 
Verifizierung CARs 2012 

s.o. 

 Zentrale Arnsberg Flächenverwaltung 
(Fachbereich III) 

Leitung  Fachkräfte  für 
Arbeitssicherheit 
(Stakeholder) 

Hr. Püttmann 
 
 
Hr. Dreps 

 FBB 
Schanze 
RT: Rehsiepen 

Revier/ Waldaudit Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
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Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 
Hr. Cramer, RFA Oberes 
Sauerland: Staatswald, 
Holzverkauf, Liegenschaften 
Jagd 
Hr. Kohnen, Revierleiter 
Schanze 

 Abt. 163 Aktueller motor-manueller 
Holzeinschlag in Fichte. 
Gespräch mit 2 
Waldarbeitern. 
Gespräch mit Ausbildungs-
Rotte (1FWM und 2 
Azubis). 
UVV 
Rettungskette 
Arbeitsaufträge 
Rücke-Unternehmer-
Einsatz, Befragung 
Technik 

Beobachtung: 
1x Gebrauchsdatum von 
persönlichem Verbandszeug 
(Kit-Päckchen) abgelaufen. 
Beobachtung: 
Sicherheits-Arbeitsbereich ist 
gemäß UVV- einzuhalten, 
worauf der Ausbilder zu achten 
hat. 
Beobachtung: 
Schlepper  laut 
Werkstattbescheinigung 
altersbedingt nicht auf Bioöl 
umrüstbar. Stand der Technik.  

 Abt. 131 Naturwaldzelle „An der 
Frauengrube“ 
Artenschutz 

Spezieller Artenschutz  
Totholz in Zerfallsphase der 
Buche 

 Abt. 163 A/B Wild-Weisergatterfläche 
(Null-Fläche) 

Waldvegetations-
Verbissaufnahme  

 Landstraße L742 Verkehrssicherungs-
maßnahmen  

 

 Abt. 144  Harvester-Durchforstung 
Eingriffsstärke 
Walderschließung 
 

Boden- und 
Bestandespfleglicher  
Vollernter-Einsatz 

18.06.2013 RFA 
Oberes Sauerland 
Schmallenberg 

Programm zum Waldaudit 
Unterlage- u. Akteneinsicht 
Auftragsvergabe 
Papiere 
Unternehmereinsatz  
Holzverkauf 
Forsteinrichtungsdaten 
Jagd 
Weiserflächen 
Waldökologie 
Sofortmaßnahmen 
(SOMAKOS),  
Wald-Pflegekonzepte,-
Pläne 

Stakeholder: Tourismus 
Schmallenberger 
Sauerland & Eslohe 

Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 
Hr. Cramer, RFA Oberes 
Sauerland 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Schmidt, Geschäftsführer 
Hr. Walter, ASI- Assessor 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 

 Forstbetriebs-
Bezirk (FBB) 
Glindfeld 

 Hr. Kroll, FBB-Revierleiter 
Hr. Hartmann, 
Inspektorenanwärter 

 Abt. 12/13 Jagd,  Hochsitzbau 
Gespräch mit Waldarbeiter 
Waldrandgestaltung 
Offenland 

2 Forstwirte im Arbeitseinsatz. 

 Abt. 15, 16, 17-18, 
20 

Wildnisgebiet 
Referenzfläche 

Buchen –Altbestand >100 ha 
aus der Bewirtschaftung 
genommen (FSC-



PSP_RT_FM_PS_2.7_g 
Page: 8 / 35  
Updated: 09/01/2013; MR 
Approved: 09/01/2013; CHU 

Öffentliche Zusammenfassung 
Auditbericht 

 

 
Referenzfläche) 

 Abt. 35 C Waldökologie, Naturschutz 
FFH- Gebiet  

Entfichtung von Siepen 
(Deymecke) 

 Abt. 54  Naturwaldzelle Brandhagen 
Biotop- u.Totholz 

Keine Bewirtschaftung  und 
Betretungsverbot 
Wissenschaftliche 
Dokumentation 

 Abt. 59  Sturmwurffläche, 
Sukzessionsfläche 

Wissenschaftliche Erfassung 
der Verjüngung 

 Abt. 69-71-72 Fichten-Durchforstung 
Harvestereinsatz 
Rückegassenerschließung 
Schnittführung 
Jagd 
Bodenbearbeitung auf 
Wildacker. 

Kombiniertes Harvester-
Verfahren mit motor-manueller 
Zufällung in Zwischenräumen. 
Minor CAR: 
Motor-Sägenschnittführung im 
Unternehmereinsatz 
(Zufällarbeiten) nicht in 
Ordnung . 
 
Verpachtung der Jagd 
Boden-Mulchen für 
Wildwiesenanlage dient der 
Rehwild-Bejagung unter 
schwierigen Verhältnissen und 
ist damit zweckdienlich der 
Minimierung von Umweltrisiken. 
Beobachtung 
Entfernung von Futtertonne, 
Plastik-Tonne (Pfahl kaputt). 

 Forsthof 
Ausbildungs-
stätten 

Ausbildung  
Lehr-Werkstatt 
 

Betriebsanweisungen und 
Ausbildungsordner eingesehen. 
Sozialräume vorhanden. 

 FBB Glindfeld, 
Medebach  

Abschlussgespräch in 
Försterei Glindfeld 

 

19.06.2013 FBB Ebbetal   
 

RFA Kurkölnisches  
Sauerland  
Organisation 
Flächen-Karten 
Forsteinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Waldaudit 

Hr. Kleppe, Staatswald , RFA 
Hr. Ingenohl, Revierleiter FBB 
Ebbetal 
Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 

 Abt. 277 D Kyrillfläche (Sturmwurf 
19.01.2007) 
Verjüngung  
 

Waldbauliche Behandlung 
Pflanzung 
Übernahme von Sukzession 
und Voranbauten. 
Arrondierung von Fichten-Alt-
Kulissen. 

 Abt. 277 D 
Vierkreuz 

Erholungswaldfunktion 
Naturpark Ebbegebirge 

Pflege- u. Instandhaltung von 
Einrichtungen (Schutzhütte, 
Wegekennzeichnung) 

 Abt. 275 A Waldbau Fichte mit Buchen-Voranbau 

 Abt. 260 C Holzernte 
Derbholz 

Buchengrundbestand mit 
Fichte. Fichte wird sukzessive 
entnommen. 
Minor CAR: 
Entzug von Reisig, Kronenteilen 
unter Derbholz 
Minor CAR: 
Vollbaumnutzung 

 Abt. 274 F Wiederaufforstung nach Kombination von Aufforstung 
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Wiebke 1990 (Pflanzung) und 

Naturverjüngung. 

 Abt. 262 C 
Heinrich Bernhard-
Höhle 

Wildnisgebiet 
FFH-Ausweisung 
 
 

Keine Bewirtschaftung, 
deswegen ist bewirtschafteter 
Fichten-Bestand aus dem 
Wildnisgebiet ausgeschlossen. 
Sukzessive Entnahme der 
Fichte in FFH- Gebiet 
(Förderung von Laubholz-
Lebensraumtypen) 

 Rohmbach 
262 C 

Waldpädagogik 
Wasserschutzfunktion im 
Wald 
Hütte 
Beschädigung im Wald 

Bachpatenschaft über 
Pfadfinder-Gruppe 
 
Fläche dient der 
Wasserversorgung vom 
Forsthaus. 
Hütte wurde mutwillig 
beschädigt. Schaden wird 
angezeigt. 

 Abt. 274 
Thomasweg 

Wegeinstandsetzung 
Waldrandgestaltung 

Verbesserte Wasserführung am 
Weg 
Wege-Verschleißschicht 
erneuert 

 Abt. 51A Aktuelle Holzernte 
UVV- Fälltechnik 
Schutzausrüstung 
Waldarbeitereinsatz.  

Gespräch mit Waldarbeiter zu 
arbeitstechnischen u. sozialen 
Aspekten. Motor-manuelle 
Aufarbeitung. Kontrolle 
Schnittführung. Abnahme durch 
Sicherheitsbeauftragten. 
Minor CAR 2012-02 verifiziert. 

 Robert Kolb-Turm 
Abt. 37 H 
Abt. 50 A 

Walderholung 
Waldaussichtspunkt 
 

Kyrill-Fläche mit Laubholz 2009 
ausgepflanzt (Traubeneiche, 
Hainbuche im Zaun).  
Am Aussichtsturm freigehaltene 
Sichtschneise. 

 Ebbe-Moore 
Kleines Moor 
Abt. 49 A 
Abt. 48C 
Südhangweg 
 

Zusammenarbeit mit 
Naturschutz 
Motor-manuelle Arbeit in 
49A 
Harvestereinsatz in 48C 
FFH-Gebiet 
Artenschutz 
Monitoring 

Befragung von Unteren 
Naturschutzbehörde zu 
Waldpflegemaßnahmen 
(Stakeholder) 
Entnahme von Fremdländer-
Bäumen, Sitka-Fichte. 
Major CAR: 
Maßnahmen u.a. Entfichtung  
mit Freiflächencharakter  (> 1 
ha) ; fehlende Abstimmung mit 
dem Zertifizierer. 

 Moorlinse 
Abt. 26 A 

Flächen- und Artenschutz 
Renaturierung 

Vergrößerung der Moorfläche 
und Verbesserung der 
Hydrologie zur Renaturierung. 
Permanente hydrologische 
Messstelle  

 Abt. 87 F Waldarbeit 
Ausbildungsrotte im Einsatz 
Biotopholz 
Abschlussgespräch 3. 
Audittag 

Fichten-Auslesedurchforstung. 
Ausbildung  durch 
Forstwirtschaftsmeister. 
Einzelnes Laubholz 
(Biotopholz) im 
Nadelholzbestand belassen. 

 FBB-Beckerhof 
Wildkammer 

Wildbretvermarktung Zentrale Sammelstelle von Wild 
und Aufbewahrung von Wildbret 
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bis zur Vermarktung  

08.07.2013 Regionalforstamt 
Niederrhein 

Eröffnungsgespräch II 
Programm 
Frageliste 
Einsicht in Unterlagen 

Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Zebunke Fachgebietsleiter 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Sönke-Fischer, Beobachter, 
ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 

08.07.2013 FBB  
Dämmerwald 

Lehrwerkstatt 
Sozialräume 

Hr. Jaeger, Revierleiter 

 Abt. 306 B Waldumbau 
Baumartenwechsel 
Befragung 
Fortwirtschaftsmeister und 
Auszubildende 
 

Beobachtung: 
Forstwirtschaftsmeister weist 
darauf hin, dass über eine 
nachhaltige Personalbesetzung 
die Forstwirt-Ausbildung 
garantiert werden sollte.  
Pflege in Buchen-Voranbau 
unter Kiefer. 
Gespräch mit FWM, Forstwirt 
und  Auszubildenden 

 Abt. 301 B Harvester-Einsatz 
Rückgassensystem  
 

Sommer 2012 mit 2 
Durchgängen: Fällen mit 
Vollernter und motor-manuelle 
Fällung / Aufarbeitung 
Rückegassen >20m, 
eingehalten 

 Abt. 304A 
/305 A 

Waldbau 
Artenvielfalt 

Kiefer ohne  und 
Kiefer mit Buchensaat , hier 
Bestandes- u. Artenvielfalt 
Gelungene Saat 1990 

 Abt,303 B Eichen-Durchforstung 
 
.  
 

Schnittführung in Ordnung. 
Eichen liegen noch im Bestand.  
Rückung und Vorliefern steht 
witterungsbedingt noch aus 
Auffallend, dass Totholz mit 
gesägt wurde (Begründung 
Arbeitssicherheit). 
Beobachtung: 
Totholz sollte im Bestand wenn 
möglich noch lange stehend 
verbleiben. 

 Abt. 304a Anthropogene Freiflächen 
Verpachtete Flächen  

Pflegekonzept zu Wiesenmahd 
mit Naturschutzbehörden 
abgestimmt.  

 Abt. 324 B Eichensterben 
Komplexkrankheit 
Biotopbäume  
Totholz 

Eichensterben auf vernässten 
Standorten in allen 
Altersklassen. Monitoring mit 
Leimringen 
Keine Holzentnahme. 

 Abt. 324 C Wildweiserfläche 
 

Zaunfläche und Nullfläche 2012 
aufgenommen. 
Beobachtung: 
Nullfläche erscheint nicht 
vergleichbar mit den 
Überschirmungsverhältnissen 
der Zaunfläche. 

 Abt. 324  Buchen-Naturverjüngung 
Wildverbiss 
Wildwechsel 

Rotwild-Verbissschäden 
bringen Wuchsverzögerungen 
Beobachtung:  



PSP_RT_FM_PS_2.7_g 
Page: 11 / 35  
Updated: 09/01/2013; MR 
Approved: 09/01/2013; CHU 

Öffentliche Zusammenfassung 
Auditbericht 

 

 
Jagd an 
Verjüngungsschwerpunkten 
verstärken. 

 Abt. 331 B Ökokonto-Fläche 
Biotopschutz 

Geplante Anlage von zwei 
Tümpeln als 
Feuchtbiotopflächen.  
Lückige Kiefer mit geplantem 
Voranbau  
In Windwurflücke, Douglasie- 
Naturverjüngung und gepflanzte 
Buchen-Wildlinge  

08.07.2013 Forstbetriebsbezirk 
Dinslaken 

 Hr. Herbrecht, Revierleiter 

 Lange Straße Verkehrssicherung 
Windenunterstütztes 
Verfahren 
Gespräch mit 
Waldarbeitern. 
UVV-Belehrungen 
Tarifgerechte Bezahlung 
Sozialleistungen 
Fortbildung 
Unfall- Verbandsrucksack 
Rettungskette 
Gefährdungsbeurteilungen 
Notset 
Biohydrauliköle 

Totholz und Gefahrenbäume 
(z.T. Biotopbäume) an Straße 
(stark frequentierter 
Erholungsfahrweg) im Rahmen 
der Gefahrenanalyse 
gekennzeichnet und motor-
manuell mit betriebseigenem 
Schlepper (Umlenkrollen-
Verfahren) beseitigt. 
Verwertbares Biotopholz-Holz 
wird Brennholz-Selbstwerbern 
zur Verfügung gestellt (nicht im 
Bestand belassen, da 
Holzdiebstahl an Straße 
befürchtet wird). 
Forstwirtschaftsmeister ist 
Sicherheitsbeauftragter. 
Minor CAR: 
Biotopholz im Bestand, nicht 
markiert. 
Maschine mit 
Seilwindenprüfplakette. 
Regie-Schlepper ist auf Bioöl 
umgerüstet. 

 Rotbach Renaturierung 
Ökopunkte-Konto 

Renaturierung des 
Bachverlaufs geplant. 
Absprache eines langfristig 
angelegten  Konzeptes 
(Kompensation im Rahmen von 
Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen) mit 
Naturschutz- und 
Wasserwirtschaftsbehörden 

 Abt. 122 Auslesedurchforstung 
Erschließung 
Maschinenweg mit 
Rückegassen 

Ein Pappelstreifen mit 
erreichtem physischem Alte 
entfernt. 
Major CAR: 
Auf der Fläche, Abweichung 
von markierter Rückegasse, 
keine Absprache mit 
Revierleiter.  
Beobachtung: 
2 Plastikrohrteile im Wald 
sollten entsorgt werden. 
Beobachtung: 
An 2 Stellen tiefe 
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Spurausfahrung einer 
Rückegasse an Einmündung zu 
Maschinenweg und an einer 
vernässter Stelle, die 
Beseitigung nach Beendigung 
der Rückearbeiten wird 
erforderlich. 

09.07.2013 FBB 
Kranenburg 
 
 
 
 

Eröffnungsgespräch 
Reviereinführung 
Programm 

Hr. Spinner, Revierleiter 
Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Zebunke Fachgebietsleiter 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Sönke-Fischer, Beobachter, 
ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 

 Wildzelle Wildkammer:  
Kühlzelle  
Wild-Verwertung 
 

Zentrale Sammelstelle für 
geschossenes Wild im 
Reichswald. In der Wildkammer 
werden Hygiene-Vorschriften 
beachtet. 

 Bundesstraße B504 Elektronisch gesteuerte 
Wildwarnanlage 

Erhebliche Reduzierung der 
Unfälle in Straßenverkehr 

 Abt. 53 C1 Wildweiserfläche 
Monitoring 

Anlage von Zaunfläche und 
Nullfläche. 
Erfassung des Verbiss 
Zustandes erstmalig 2012. 

 Abt. 87 C Altholz-Einzelstamm-
Entnahme 
Brennholzwerbung mit 
eigenen Waldarbeitern 
Biotopholz 

Motor-manuelle Aufarbeitung, 
Kronenaufarbeitung durch 
Selbstwerber  
Beobachtung: 
Geringer Ast- u. Feinreisig 
Anteil < Derbholzgrenze 
verbleibt im Bestand. 
Minor CAR: 
tatsächlicher Verlauf der 
Rückegasse weicht von 
Markierung weicht ab. 
Minor CAR: 
Fehlende Markierung von 
Biotopholz. 
Falsch angezeichneter 
Höhlenbaum durch WA 
korrigiert und stehengelassen. 

 Brennholzhof Bereitstellung von 
Brennholzsortiment  

Nach Kappen des Holzes und   
maschinellen Spaltvorgang wird 
Brennholz zum Verkauf in 
Boxen gefüllt. 
Verkauf nach Raummaß (nicht 
als FSC-Ware). 

 Abt. 161 Harvester-Durchforstung Pflegliche Aufarbeitung 
Minor CAR: 
Im vorhandenen alten 
Gassensystem mit zum Teil < 
15 m Rückegassenabstände, 
hat eine Extensivierung durch 
Auslassen jeder 2. Gasse nicht 
stattgefunden (fehlende 
Systemänderung auf FSC-
konforme Abstände). 
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 Abt. 125/126 Kyrillfläche  

Durchforstung über 
Verjüngung 
Buchen-Voranbau nach 
Kyrill. 

Wesentlich zu enges RG-Netz 
von Kyrill-Fläche übernommen 
(z.T. nur 12 m RG-Abstände). 
Minor CAR: 
RG: fehlende System-Revision 
und Umsetzung. 

 Abt. 90 Verjüngung von 
Fichten/Douglasien Fläche 
nach Kyrill. 
Wildverbiss 

Pflanzung in 20 m Quadraten, 
zwischenräumlich aufgelaufene 
Naturverjüngung, Sukzession. 
Wildverbiss liegt im Rahmen. 

09.07.2013 FBB  
Materborn 

 Hr. Böhmer, Revierleiter 
Hr. Lamers (Stakeholder) 

 Abt. 118 Aspekte der 
Waldschutzfunktionen 
(Wasserschutz) 
Trinkwasserkonservierung. 
Stakeholderbefragung 

Monitoring durch permanente 
Pegelmessungen und 
Erfassung von 
Wasserqualitäten. 
Zusammenarbeit von 
Forstwirtschaft mit 
Wasserwirtschaft. 

 Abt. 118 NWZ, Biotop- u. Totholz 
FFH 
NSG 
Wildnisgebiet 
Biotopholz 
FSC- Referenzfläche 

Keine Bewirtschaftung in NWZ. 
wissenschaftliche Aufnahmen 
und Auswertungen erfolgen 
über das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV). 
Sukzessive Entnahme von nicht 
standortsgerechter Fichte. 
Beobachtung: 
Ausklammerung von Nadelholz 
aus Referenzflächen im Bereich 
von Wildnisgebieten, sofern die 
Nadelholz-Entnahme erst über 
die nächsten 3 Jahre hinaus 
erfolgen wird. 

09.07.2013 FBB Leucht 
Forsthaus/Büro 

Infos zum Revier 
Audit-Programm 

Hr. Pfeifer, Revierleiter 

 Abt. 575 Pflanzung , Kultur und 
Jungwuchspflege auf 
ehemaliger Kyrillfläche 

Pflanzplätze durch 
Baggerräumung vorbereitet. 
Motor-manueller Einsatz von 
Pflanzfuchs. 

 Abt. 64 Harvester-Einsatz 2013 
Stockverkauf 
Brennholzwerbung 

Rückegassen alle 25 m (altes 
System übernommen). 
Boden- u. bestandespflegliche 
Arbeiten durch Unternehmer. 

 Abt. 562 Küstentanne 60 jährig 
Verjüngung von Exoten 
(Sitkafichte, Hemlocktanne) 

Wissenschaftliche 
Auswertungen zum 
Küstentannen-Anbau. 
Oberhöhen 35 m.  
Bodenprofil-Untersuchung 

 Abt. 562  Gespräch mit 2 Brennholz-
Selbstwerbern 

Motorsägen-Führerschein 
Modul I und II absolviert. 
Mit Berechtigung ausgewiesen. 

 Abt. 562 Anlage von 
Klimaschutzwald auf 6 ha 
(ehemalige Kyrillfläche). 

Major CAR: 
Großflächige Einbringung nicht 
standortheimischer Baumarten.   

10.07.2013 FBB  
Dämmerwald 
Diersfordter Wald 

 Hr. Jaeger, Revierleiter 
Hr. Kretschmer, 
Biologische Station Wesel 

 Abt. Information zum Projekt Vorhandener Pflegeplan 
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2845/2867/2895 Ökologie und Naturschutz 

Erholungs- und 
Erlebniswaldfunktion 
FFH-Gebiet 

(SOMAKO)  
LIFE-Projekt 
Spezielle Anlage  von Wegen 
(Kies und Sand). 

 Abt. 2855 A 3 
LIFE-Projekt 

Moor-Renaturierung 
Entwicklung von 
Feuchtheide 
FFH- Gebiet (Life-Projekt) 
Wildgatter 
Jagd 

Entfernung von Kiefer im 
Rahmen des LIFE-Projektes in 
FFH-Gebiet. 
Kein Jagdrecht beim 
Landesbetrieb als Pächter der 
Liegenschaft. 

 Abt. 2854 A 4 
LIFE-Projekt 

Naturerlebnis in 
Schutzflächen 
Besucherlenkung 

Beschilderung von 
Rundwanderwegen. 
Bohlenweg  über Moorfläche. 
Im Gatter 
Wildbeobachtungstürme. 

 Abt. 2853 A 4 
LIFE-Projekt 

Douglasienkahlschlag 
Umwandlung von 
Nadelholzbeständen 
Förderung von 
Lebensraumtypen. 
 

Großflächiger 
Baumartenwechsel im FFH- 
Gebiet in Umsetzung des Life-
Projektes.  
Kahlschläge sind nicht FSC-
standardkonform, dienen aber 
als festgeschriebene 
Maßnahme einem 
Übergeordneten Schutzziel( 
FFH, NSG, Life-Projekt) 
festgeschrieben in 
Gebietsverordnungen und 
Vorschriften (1.1).  
Major CAR: 
Kahlschläge bedürfen in 
Ausnahmefällen einer 
Abstimmung des Zertifizierers, 
diese wurde wiederholt nicht 
eingeholt.  

 Abt. 2863 A 6 Planung einer Eichen 
Altholz-Durchforstung. 
Brennholzbereitstellung 

Zentrale Bereitstellung von 
Selbstwerber Holz an 
Fahrstraße, damit die eigens 
angelegten Wege (Kies, Sand), 
die nur dem Besucherverkehr 
gewidmet und für schwere 
Transporte nicht ausgebaut 
sind, im Schutzgebiet nicht in 
Anspruch genommen werden 
müssen. 

 Abt. 2865 A 7 
LIFE-Projekt 

Fichtenkahlschlag Fehlbestockung mit Fichte, die 
zur Förderung 
standortsgerechter Wald-
Lebensraumtypen großflächig 
entnommen  
Major CAR:  
Kahlschläge, die einer 
Zustimmung des Zertifizierers 
bedürfen . 

 Abt. 2894 A 
LIFE-Projekt 

Eichen-Pflanzung Eichen-Aufforstung mit 
Einzelschutz. 
Wildschutz auch im externen 
Bereich des Hauptgebietes 
notwendig, in der Form nicht 
FSC-konform. 
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Minor CAR: 
Vorlage eines fehlenden 
Wildmanagement-Konzeptes 
(jagdliche Betriebsplanung) im 
Rahmen der Gebietszielsetzung 
und des Gesamtmanagements. 

10.07.2013 Regionalforstamt  
Niederrhein 

Akteneinsicht 
Datenklärung 
Liegenschaftsverwaltung 
Fragen 
Abschlussgespräch 
Zusammenfassung 

Hr. Hansknecht, Fachbereich II 
Hr. Zebunke Fachgebietsleiter 
Hr. Walter, Lead Assessor , ASI 
Hr. Sönke-Fischer, Beobachter, 
ASI 
Hr. Rau, Beobachter, GFA 
Hr. Lange, Lead-Auditor, GFA 
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3.3 Befragung von Interessenvertretern während des Audits 

 Es gab seit dem letzen Audit weder Kommentare noch Beschwerden von 
Interessenvertretern. 
 

Während des Audits können ebenfalls Interessenvertreter kontaktiert und befragt werden. 
Die Auditoren befragten die folgenden Interessenvertreter: 
 
• 1 Vertreter für Arbeitssicherheit (Stabsstelle für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit) 
• 2 Sicherheitsbeauftragte 
• 3 Waldarbeiter-Rotten 
• 2 Ausbildungsgruppen mit Forstwirtschaftsmeister 
• 1 Vertreter Tourismus 
• 1 Vertreter Naturschutz (Untere Landschaftsbehörde) 
• 1 Vertreter Naturschutz (Biologische Station) 
• 1 Vertreter der Wasserwirtschaft 
• 1 Vertreter (sozialer Ansprechpartner, Gleichstellungsbeauftragte) 
• 1 schriftlicher Beschwerdeführer 
 

Hinweise auf die Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Anforderungen des FSC-Standards als 
Resultat der Stakeholder-Befragung, sowie weitere Informationen, sind in der folgenden 
Matrix zusammengefasst: 

 
Prinzipien und 

Kriterien 
Interessengruppen 

Kommentar 
Antwort 

Prinzip 1 kein Kommentar --- 

Prinzip 2 kein Kommentar  --- 

Prinzip 3 kein Kommentar --- 

Prinzip 4 Der Vertreter der Arbeitssicherheit sieht 
die rückläufige Zahl der Arbeitsunfälle mit 
einer Quote von 24 Waldarbeiterunfällen 
und 20 Meldungen 2012 bei Beamten 
und Angestellten im Außendienst auf 
einem relativ niedrigen Niveau u.a. als 
Folge eines 2008 eingeführten 
zertifizierten Managementsystems, das 
die Bereiche Qualität, Umwelt, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz integriert. 
 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin zu sozialen Fragen 
und die Gleichstellungsbeauftragte 
bestätigt dem Landesbetrieb ein hohes 
soziales Engagement und verweist u.a. 
auf Angebote wie Teilzeitarbeit, flexible 
Arbeitszeitgestaltung, spezifische 
Fortbildungen. Bei Einstellungen wird 
zunehmend die Frauenquote 
berücksichtigt. Auszubildende erhalten 
nach Abschluss ihrer Ausbildung die 
Möglichkeit ein verlängertes Praxisjahr in 
Anspruch zu nehmen und ihre berufliche 
Qualifikation zu erhöhen. 
Der Geschäftsführer Tourismus 

Die UVV wird im Rahmen der im 
Audit gesehenen Arbeitsverfahren 
durch die eigenen Waldarbeiter 
eingehalten. Die Rettungskette ist 
gewährleistet. 
UVV- Belehrungen finden 
turnusgemäß statt. Die 
Sicherheitsbeauftragten der 
Regionalforstämter überprüfen die 
Einhaltung der 
Sicherheitsstandards vor Ort. Das 
interne Controlling des 
Landesbetriebes umfasst Aspekte 
zu Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
 
 
 
 
 
 

----- 
 
 
 
Auszubildende bestätigen diese 
Option, die in Anspruch genommen 
wird. 
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(Schmallenberg) informiert über eine gute 
Zusammenarbeit der Tourismusbrache 
mit dem Forst und wünscht in Bezug auf 
Freizeitangebote die Infrastruktur für den 
Wander- und Skizirkel noch zu erhöhen, 
allerdings bei möglicher 
Inanspruchnahme von Wald. 

 
 
 
Sofern Wald in Anspruch 
genommen wird, sind die gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahren (zur 
Waldumwandlung) einzuhalten. 

Prinzip 5 kein Kommentar  --- 

Prinzip 6 Ein Vertreter im amtlichen Naturschutz 
bestätigt eine gute Zusammenarbeit im 
Natur- und Artenschutz. 
Ein Vertreter der Wasserwirtschaft hebt 
die Wasserschutzfunktion des Walders im 
Rahmen nachhaltiger Bereitstellung von 
Trinkwasser hervor. Es besteht eine 
langjährig gute Zusammenarbeit mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz. 
 
Eine schriftliche Beschwerde wegen 
weiterhin überhöhter Wildbestände im 
Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberg 
(LuV.FA) im Arnsberger Wald wurde an 
die GFA am 21.06.2013 gerichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

 
 
Die Beschwerde erreichte den 
Auditor während des laufenden 
Audits. Das Auditprogramm für das 
Überwachungsaudit 2013 war mit 
allen Beteiligten bereits vor 
Monaten zeitlich fixiert und 
räumlich grob vorabgestimmt  und 
konnte daher die Beschwerde nicht 
mehr berücksichtigen.  
Um Transparenz im 
Stakeholderprozess zu erreichen, 
hat die GFA den Landesbetrieb um 
Informationen und um eine 
Stellungnahme gebeten. 
Der Auditor hat Unterlagen im 
Nachgang des Audits während 
seiner Berichterstellung zur 
Prüfung erhalten und gibt eine 
Zusammenfassung der ihm 
vorgelegten Fakten im Anhang des 
Berichtes ab. 

Prinzip 7 kein Kommentar  --- 

Prinzip 8 kein Kommentar  --- 

Prinzip 9 Im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Naturierungsmaßnahmen begrüßt 
der im Audit anwesende 
Naturschutzvertreter die Zusammenarbeit 
mit dem Landesbetrieb im Diersfordter 
Wald. 
Die Maßnahmen haben zum Ziel die 
Wälder über den Baumartenwechsel von 
standortsfernen Nadelholz- zu 
standortgerechten Laubholzbeständen 
umzuwandeln  und im FFH- Schutzgebiet 
spezifisch vorkommende seltene 
bodensaure Eichen –Lebensraumtypen 
zu fördern. 
 

 

 

Die Eingriffe basieren auf 
ökologischen 
Maßnahmenkonzepten 
(Sofortmaßnahmekonzept, 
SOMAKO und EU-LIFE-Projekte), 
die mit Beteiligung von 
Stakeholdern sowie in Abstimmung 
mit dem amtlichen und 
ehrenamtlichen Naturschutz, 
Behörden und anderen 
Entscheidungsträgern und der 
Forstverwaltung (Landesbetrieb 
Wald und Holz als Pächter) 
umgesetzt werden. 
 
Widersprüchlich zur Zielsetzung 
der Förderung von Eichenwald-
Lebensraumtypen erscheint der 
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hohe Wildbestand im Gatter (im 
Audit an einem Standort mehr als 
10 Muffeltiere gesehen). Zum 
Wildmanagement im Wildgatter 
kann der Waldbesitzer (Pächter 
Landesbetrieb Wald und Holz) in 
Erfüllung der festgelegten 
Pachtabsprachen gemäß des dem 
Auditor am 12.07.2013 vorgelegten 
Pachtvertrages keinerlei Einfluss 
auf eine effiziente Bejagung zur 
Reduzierung der Wildstände 
nehmen. Gefährdungen im 
Einzelartenartenschutz 
(Hirschkäferpopulation) und für die 
Naturierung von bodensauren 
Eichenlebensraumtypen durch zu 
hohe Wilddichten sind im Somako 
aufgeführt (Major CAR 2013-04). 
Mit dem fehlenden Einfluss auf ein 
Jagdmanagement im Wildgatter ist 
die Erfüllung der Zielsetzung (auch 
im Sinne eines vorbeugenden 
Ansatzes) nicht gegeben Minor 
CAR 2013-18, P&C 9.3.1).  
Das Gebiet ist aus oben genannten 
Gründen aus dem 
Zertifikatsbereich partiell 
auszuschließen. 

Prinzip 10 kein Kommentar  --- 

 

4 Corrective Action Requests (CARs) 
 
Gemäß der Bedeutung der Abweichungen in Bezug auf Umfang und Ausmaß des 
Forstbetriebes, werden die erforderlichen Korrekturmaßnahmen (Corrective Action 
Requests; CARs) als Minor oder Major festgelegt.  
 
„Major Corrective Action Requests“ (Major CARs) ergeben sich aus gravierenden 
Abweichungen von den FSC Anforderungen. Sie müssen von der Organisation erfüllt 
werden, bevor ein Zertifikat erteilt oder verlängert werden kann. Bei Nicht-Erfüllung von 
Major CARs innerhalb der angegebenen Frist müssen bestehende Zertifikate gemäß des 
akkreditierten FSC Systems suspendiert werden.  

„Minor Corrective Action Requests“ (Minor CARs) werden bei geringfügigen 
Abweichungen von den  FSC Anforderungen gestellt. Sie verhindern nicht die 
Zertifikatserteilung oder -verlängerung, müssen jedoch bis zum nächsten 
Überwachungsaudit erfüllt werden. Nicht erfüllte Minor CARs werden automatisch zu Major 
CARs, mit der Folge, dass bei weiterer Missachtung das Zertifikat suspendiert werden muss. 

Beobachtungen (Observations) haben keinen direkten Einfluss auf den Status des 
Zertifikates sondern beschreiben ein frühes Stadium von Problemen, welche noch keine 
Abweichung darstellen, aber bei Nichtbeachtung durch den Kunden zukünftig zu 
Abweichungen führen können. 

Im Falle von Major CARs muss die Organisation Nachweise zur Erfüllung fristgerecht, bzw. 
vor Ausstellung eines Zertifikates an die GFA Zertifizierungsabteilung übermitteln und beim 
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nächsten Audit verfügbar halten. Im Falle von Minor CARs muss die Organisation die 
Nachweise zur Erfüllung beim nächsten Audit verfügbar halten. 

4.1 CARs aus früheren Audits (nur Rezertifizierung) 

 
 Entfällt, keine früher gestellten CARs zu erfüllen  

 
 

Minor CAR 2012-1 : UVV, Schnittführung 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC-Standard (Version 2-2), 4.2.1.1 

Standard / Norm: 4.2.1.1  
Die Unfallverhütungsvorschriften, Gesetze und Verordnungen, insbesondere die 
Bestimmungen über persönliche Schutzausrüstungen, werden eingehalten. Die 
Rettungskette ist gemäß den länderspezifischen Vorgaben sichergestellt. 
 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Regionalforstamt Kurkölnisches Sauerland, Forstbetriebsbezirk Ebbetal, 
Abteilung 282 C wurden in einem Bereich des Bestandes, in dem zum Zeitpunkt 
des 1. Überwachungsaudits ein Hieb lief, folgende Sicherheitsmängel 
festgestellt: An sieben kontrollierten Stöcken, waren entweder die Fallkerbtiefe 
deutlich geringer als 1/5 – 1/3 des Stammdurchmessers, die Bruchstufe deutlich 
niedriger als 1/10 des Stammdurchmessers, die Ebene des Fällschnitts unter der 
Ebene der Fallkerbsohle und/oder die Bruchleiste zum Teil durchtrennt. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-group.de zu senden. 

Zeitrahmen: Nächstes Audit 

Status: Erfüllt, Stand 19.03.2013 

Begründung oder 
Konsequenzen:  

Folgende Überprüfungen, Unterweisungen und Gespräche (1-8) haben 
stattgefunden:  

1. Überprüfung der Arbeitssicherheit am Einschlagsort bei der betroffenen 
Forstwirt-Rotte am 23.02.2012 

2. Sicherheitsunterweisung der betroffenen Forstwirt-Rotte am 23.02.2012 
zu zukünftigen Holzerntearbeiten  

3. Neuerliche  Sicherheitsunterweisung 29.02.2012 
4. - Überprüfung der Stucken bei zwei Hiebsorten nach dem 23.02.2012 – 

vom Sicherheitsbeauftragten, Herrn G. Pilgermann am 01.03.2012 
dokumentiert 

5. - Thematisierung Sicherheit bei Holzerntearbeiten auf der 
Dienstbesprechung  des FG II am 28.02.2012 

6. - Gespräch zwischen dem Leiter des RFA Kurkölnisches Sauerland, dem 
Revierleiter sowie dem Vorarbeiter und Waldarbeiter  zu der 
Gesamtthematik am 29.02.2012 

7. Zudem ist der Sicherheitsbeauftragte am 28.02.2012 bei einem 
Gespräch aufgefordert worden, zukünftig unangemeldet die Forstwirt-
Rotten im Wald aufzusuchen. 

8. Des Weiteren wurde die Arbeit der beiden anderen Forstwirt-Rotten 
ebenfalls durch den Sicherheitsbeauftragten am jeweiligen Hiebsort 
überprüft. 

9. Es hat in einem einvernehmlichen Gespräch die Lösung gegeben, dass 
der Waldarbeiter nicht mehr zu Fällarbeiten mit der Motorsäge eingesetzt 
wird, sondern nur noch Nachfolgearbeiten der Aufarbeitung wahrnimmt. 

10. Eine Überprüfung der neuerlichen Arbeitsausführungen der 
Waldarbeiter-Rotte hat im Folgeaudit 2013 am 19.06.2013 stattgefunden 
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ohne Mängel bei Fällarbeiten (Abt. 51A) feststellen zu können.  

Minor CAR 2012-1 ist mit Einreichung der Unterlagen an die GFA und der 
Begutachtung im Audit durch den Auditor verifiziert und erfüllt. 

 

Minor CAR 2012-2: Jagdmanagement NP Eifel 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC-Standard (Version 2-2), 6.3.8 

Standard / Norm: 6.3.8 
Die Wildbestände werden so reguliert, dass die Verjüngung der Baumarten 
natürlicher Waldgesellschaften ohne Hilfsmittel möglich wird.  
(Siehe 5.3.1, siehe Anhang II) 

Abweichung/Begrün
dung: 

Während des 1. Überwachungsaudits wurde festgestellt, dass es im Nationalpark 
Eifel ein sehr hohes Rotwildaufkommen und ein nicht autochthones 
Muffelwildvorkommen gibt. Die Populationsdichte beider Schalenwildarten und 
auch des Rehwildes ist so hoch, dass sich auf natürlichem Wege die potentiell 
natürliche Baumvegetation nicht einstellen wird. Baumarten wie Bergahorn, 
Esche, Linde, Ulme, Weide oder Traubeneiche werden vom Schalenwild geäst, 
so dass sie an der zukünftigen Waldbestockung nicht beteiligt sein werden. 
Im Rahmen der jährlichen Ausführungspläne zur „Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Regelung der Ausübung der Jagd im Nationalpark Eifel im 
Regierungsbezirk Köln“ ist zudem seit 2010 eine dreijährige Jagdruhe (§ 2) für 
Rot- und Rehwild als Versuch auf einer Fläche von 1.000 Hektar im Norden der 
Nationalparkflächen des Landes NRW (Hetzinger Wald) festgelegt worden. 
Dieser Versuch läuft im Jahr 2012 aus und soll vermutlich um 1 Jahr verlängert 
werden; seine Ergebnisse werden in der Folge ausgewertet. Auf der Restfläche 
des Nationalparks findet ein ebenfalls bis 2015 befristetes Monitoring der 
Auswirkungen der Schalenwildpopulationen auf die Entwicklung der 
Waldvegetation statt.  
Beide Versuche, bzw. Untersuchungen stellen das Ergebnis eines, zwischen 
allen relevanten Stakeholdern ausgehandelten Kompromisses dar. 
Angesichts der zum jetzigen Zeitpunkt schon überhöhten Schalenwildbestände 
bei gleichzeitigem nicht Vorhandensein großer Prädatoren (Wolf, Luchs und Bär) 
die regulierend auf Schalenwildpopulationen eingreifen könnten, ist es nicht 
nachvollziehbar, wie die Ziele des Nationalparks Eifel in Bezug auf eine 
Entwicklung hin zur potentiell natürlichen Vegetation (buchendominierte Wälder 
auf Standorten geringer Nährstoffversorgung, Wärme liebende Eichenwälder, 
Schlucht- und Hangschuttwälder anspruchsvoller Laubbaumarten wie Ahorn, 
Linde und Ulme sowie Auenwälder aus Erle, Esche und Weiden) ohne Bejagung 
des Schalenwildes erreicht werden sollen. 
 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-group.de zu senden. 

Zeitrahmen: Nächstes Audit 

Status: Erfüllt, 19.03.2013 

Begründung oder 
Konsequenzen:  

Grundsätzlich ruht gemäß § 9 der Nationalparkverordnung (VO)die Jagd im 
Nationalpark. In Bindung an die Rechtsverordnung hält sich der Waldeigentümer 
in Umsetzung der Zielsetzungen und den entsprechenden Vorgaben zum 
zielorientierten Gebietsmanagement  im Schutzgebiet  an Gesetze und die 
Vorgaben der Verordnung, auch wenn diese  im Widerspruch zum bestehenden 
FSC- Standard , Kriterium 6.8.3 stehen. Das Einhalten von rechtlichen Vorgaben 
(Kriterium 1.1.1) setzt in dem Fall Kriterium 6.8.3 außer Kraft und ist höher zu 
bewerten (siehe auch Kommentar des FSC- Deutschland vom 02.07.2012). 
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Auf Basis eines umfangreichen Wildtiermonitorings (Ergebnisse und Bericht zum 
Pilotprojekt Hetzingen liegen vor,  Striepen 28.01.2013) hat  das Nationalpark  
Forstamt den Vorschlag auf genommen, die Wildtierregulierung wieder 
aufzunehmen und entsprechend den Entwurf des Jagdplanes 2013 in 
Abstimmung mit dem Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
(LANUV) und der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung  
(FJW) des Landesbetriebes erarbeitet. 
Der Plan wurde im April 2013 in den Gremien des Nationalparks und mit den 
zuständigen Behörden beraten und zur Abstimmung gebracht, eine künftige 
Bejagung ist entgegen der Naturparkverordnung beschlossen worden und soll im 
Jagdjahr 2013/2014 umgesetzt werden. 
In Abwägung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der Bemühung um eine 
Wildstandsregulierung ist Minor CAR 2012-02 zu verifizieren und als erfüllt zu 
werten. Die Ergebnisse des kommenden Jahresabschusses sind der GFA mit zu 
teilen und werden im nächsten Audit geprüft werden. 

 

Minor CAR 2012-3: Erschließungssystem, Rückegassenabstände 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC-Standard (Version 2-2), 6.5.1 

Standard / Norm: 6.5.1 
Das Erschließungssystem wird an der langfristigen Waldbehandlung im Sinne 
von 6.3 ausgerichtet und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
geländeangepasst so angelegt, dass möglichst wenig Waldboden befahren wird; 
ausgenommen ist die Befahrung nach Maßgabe von 6.5.6.  
(Siehe 7.1.11, siehe Anhang I zu „Waldboden“, „langfristig“) 
 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Nationalpark Eifel, FBB Mariawald, Bestand „Lorbacher Garten“ wurde ein 
Douglasienbestand von der Firma Eigelshofen auf dem Stock gekauft und im 
Kahlschlag genutzt. Die Rückung des genutzten Holzes erfolgte auf Rückgassen, 
die deutlich von dem vertraglich vereinbarten Rückegassenabstand von 40 m 
abwich. In Teilbereichen des Bestandes lagen die Fahrspuren des 
Rückefahrzeuges nur 15 bis 20 Meter auseinander oder kreuzten sich. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-group.de zu senden. 
 

Zeitrahmen: Nächstes Audit 

Status: Erfüllt, 19.03.2013 

Begründung oder 
Konsequenzen:  

In einem Vor Ort-Termin mit dem zuständigen Leiter des Nationalparkbezirks 
Mariawald ist am 15.02.2012 der Sachverhalt geklärt worden. Danach wurden im 
Bereich der Abteilung 511e  bewusst in Abänderung des alten Gassensystems 
die  Gassenabstände und Erschließungsvariante unter Aspekten  

 der höchstmöglichen Sicherheit für  Waldbesucher (stark frequentierter 
ausgewiesener Wanderweg im Süden der Abteilung) herzustellen 

  sowie keine Gefährdung für den öffentlichen Straßenverkehr (an zwei 
Seiten umfasst die Landstraße L249 die Abteilung) zu erzeugen 

 auf die geringst mögliche Beeinträchtigung der Bearbeitungsfläche 
(Reduzierung der Forwarder –Beladung um die Hälfte)   hinzuwirken                                  

neu gewählt.  
Hierzu liegt ein Aktenvermerk vom 15.02.2012 vor. Die Unterlage ist am 
22.03.2013 der GFA zugesandt worden. 
Die gewählten Gassenabstände sind bewusst, in Anbetracht o.g. Aspekte 
angelegt worden. Der Unternehmer wurde vom Forstamt eingewiesen und hat 
sich mit einer Ausnahme an die Abstände gehalten. Bezüglich der einen Quer-
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Abweichung ist der Unternehmer über den Revierleiter zur Rede gestellt und 
verwarnt worden (15.02.2012). Künftige Verstöße werden strenger geahndet.  
Auf die neu gefassten Qualitätsstandards Holzbringung Anlage 3 AGB Forst 
NRW (aktueller Stand 14.03.2013) wird künftig verwiesen. Sie sind 
Vertragsbestandteil mit dem Unternehmer. 
Minor CAR 2012-03 ist unter Berücksichtigung o.g. Aspekte zu verifizieren.   

 

Minor CAR 2012-4: Herstellung von Rückegassen 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC-Standard (Version 2-2), 6.5.5 

Standard / Norm: 6.5.5 
Das schonende Befahren der Rückegassen und die schonende Holzbringung 
wird durch geeignete Arbeitsgeräte, Arbeitsverfahren und Ausrüstung sowie 
durch den geeigneten Zeitpunkt des Einsatzes gewährleistet.  
(siehe 5.3.1) 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald, Lehr- und Versuchsrevier 
Lattenberg, Abteilung 52 wies ein Rückeweg Spurrillen von ca. 20 bis 40 cm 
Tiefe auf, in denen Wasser floss und Ansätze von einsetzender Erosion 
erkennbar waren. Das Wasser wurde nicht durch Abschläge in den Bestand 
geleitet, sondern floss auf einer Länge von mehreren hundert Metern in den 
Spurrillen. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-group.de zu senden. 

Zeitrahmen: Nächstes Audit 

Status: Erfüllt, 20.03.2013 

Begründung oder 
Konsequenzen:  

Der Rückeweg wurde ausgebessert, eine Wasserableitung entsprechend 
hergestellt. Zum Beleg wurden 2 Bilder der Instandsetzung am 20.03.2013 
vorgelegt. Durch Modifizierung der Wasserableitung in den Bestand soll ein 
künftiger Schaden nach Starkregenfällen von Rückegasse und Weg vermieden 
werden. 
Minor CAR 2012-04 ist verifiziert. 

 
 
 
 

4.2 Während des Audits identifizierte CARs 

 Entfällt, keine CARs identifiziert 

4.2.1 Major CARs 

 

Major CAR 2013-01: Befahrung, Rückegassen 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.5.1 

Standard / Norm: Das Erschließungssystem wird an der langfristigen Waldbehandlung im Sinne 
von 6.3 ausgerichtet und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
geländeangepasst so angelegt, dass möglichst wenig Waldboden befahren wird. 
Die Befahrung erfolgt ausschließlich auf dem dafür vorgesehen 
Erschließungssystem; ausgenommen ist die Befahrung nach Maßgabe von 
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6.5.6. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im FBB Kranenburg, Abt. 161 und Abt. 125/126 ist das vorhandene zu dicht 
liegende Rückegassensystem  (z.T. Rückegassenabstände < 15m) für 
Harvestereinsätze übernommen worden, der Waldboden somit nicht FSC-
standardkonform befahren worden. 
Eine Forstmaschine ist im FBB Dinslaken, Abt. 122 über die Markierung hinaus 
gefahren und hat den Bestand abweichend dem ausgewiesenen Rückegasse-
Ende in einer Kehre befahren. 
In FBB Kranenburg, Abt. 87C ist die Befahrung über die Rückegasse über 10m 
von der eigentlichen Rückegassen-Markierung abgewichen.  
Da die Befahrung abseits einer Rückegasse wiederholt stattgefunden hat 
(Abweichung 2012) ist die Abweichung als Major CAR 2013-01 zu werten. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-certification.de zu senden. 

Zeitrahmen: 10.10.2013 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Major CAR 2013-02: Anbau nicht standortsheimischer Baumarten 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.9.1 

Standard / Norm: Nicht-standortsheimische Baumarten (inkl. Gastbaumarten) werden nur einzel- 
bis gruppenweise in einem Umfang eingebracht, der die langfristige Entwicklung 
der Bestände hin zu natürlichen Waldgesellschaften nicht gefährdet. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im FBB Feucht, Abt. 562 C1 sind Fremdländeranbauten in Mischung 
verschiedener Baumarten über die gruppenweise Einbringung hinaus in 
wechselnden Reihen flächig auf 6 ha im Jahr 2012 als Versuch des Lehr und 
Versuchsforstamtes Arnsberg durchgeführt worden. 
Die gesehene Fläche weicht erheblich von den im FSC-Standard 
vorgeschriebenen Einbringungsgrößen ab, zudem ist die Einbringung nicht 
heimischer Baumarten flächig in Reihen erfolgt, die eine Entwicklung natürlicher 
Waldgesellschaften auf dem Forststandort nicht zulässt. In Anbetracht zum einen 
der Großflächigkeit der Anbauten verschiedener Fremdländerbaumarten und 
fehlender Mischungsverhältnisse mit heimischen Baumarten liegt eine 
schwerwiegende Abweichung vor, die als Major CAR gewertet wird.  
Es bestand offensichtlich auch keine Abstimmung zwischen dem Lehr- und 
Versuchsforstamt Arnsberg und dem RFA Niederrhein. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-certification.de zu senden. 

Zeitrahmen: 10.10.2013 

Status:  

Begründung oder  
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Konsequenzen:  

 

Major CAR 2013-03: zielgerichtete Kahlschläge, fehlende Abstimmung 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.3.12 

Standard / Norm: 6.3.12 Die Nutzung erfolgt einzelstamm- bis gruppenweise; Kahlschläge werden 
grundsätzlich unterlassen. Folgende begründete Ausnahmen sind im Einzelfall 
nach vorheriger Abstimmung mit dem Zertifizierer möglich: 

6.3.12.1 Der Umbau statisch labiler, naturferner Bestockungen. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Kahlschlagartige Verhältnisse (>0,3ha) zum Umbau waren im 

 Bereich Ebbemoore , FBB Beckerhof, unterhalb dem Südhangweg 
(Entfernung überwiegend von Sitkafichte) 

 Bereich Diersfordter Wald, FBB Dämmerwald, Abt. 2853 (Douglasien 
Kahlschlag) , Abt. 2865 (Fichtenkahlschlag) 

anzutreffen. Die Kahlschläge sind entgegen dem Standard mit dem Zertifizierer 
nicht abgestimmt gewesen. 
Größe und Häufigkeit der nicht abgestimmten Kahlschläge führen in der 
Bewertung zu einem Major CAR. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: 10.10.2013  

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Major CAR 2013-04: Beeinträchtigung über Schalenwild, Jagd 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.2.4 

Standard / Norm: Beeinträchtigen andere Waldnutzungen (z.B. Jagd, Fischerei, Sammelaktivitäten 
oder Erholungsnutzung) gefährdete Arten oder Biotope, wirkt der Forstbetrieb darauf 
hin, dass diese Aktivitäten entsprechend angepasst werden. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Diersfordter Wald werden die Wilddichten im NSG-Steckbrief und 
Sofortmaßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet als gefährdender Faktor aufgeführt. 
Im Audit war ein Muffelwild-Rudel von ca. 10 Mufflons vertraut auf ca. 50 m zu 
sehen. 
 
Tatsächlich verhindert der Schalenwildbestand (Rotwild, Damwild, Muffel, 
Sauen) eine flächig auflaufende natürliche Verjüngung von Eichen (Abt.2863 A6)  
in dort schützenswerten bodensauren Eichenwald Lebensraumtypen und 
beeinflusst den Artenschutz (u.a. Hirschkäfer-Populationen, Anhang II-Art im 
FFH-Gebiet, Info Somako 2004, im Audit gesehener Bodenumbruch , 1. Punkt, 
Abt. 2845). 
Ein Einfluss auf das Jagdmanagement im Wildgatter ist dem LB aufgrund des 
Pachtvertrages nicht gegeben, der Landesbetrieb kann daher langfristig nicht mit 
angepassten Aktivitäten einwirken (Major CAR). 
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Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an certification@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: 10.10.2013 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

 

 

4.2.1 Minor CARs 

 

Minor CAR 2013-05: Einhalten von Gesetzen und Bestimmungen 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 1.1 

Standard / Norm: Der Waldbesitzer befolgt alle nationalen und lokalen Gesetze und behördlichen 
Bestimmungen. 

1.1.1 Die relevanten Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen sowie 
kommunale Vorschriften sind verfügbar und werden eingehalten. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Rahmen einer externen Prüfung der Prozessüberwachung zum zertifizierten 
Managementsystem des LB (QUAM), das die Bereiche Qualität, Umwelt, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz integriert, wurde im Mai 2013 in einem Prüfbericht 
festgestellt, dass der aufgebrachte Zeitaufwand für die arbeitsschutzrechtliche 
Betreuung (FSC-P&C 4.2.2 ff) im Landesbetrieb bei entsprechender 
Mitarbeiterzahl unter dem vorgeschriebenen Soll liegt.  
Eine Klärung war im Audit in Bezug auf den Landesbetrieb nicht möglich. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-06: UVV-Unternehmereinsatz 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 4.2.1.1 

Standard / Norm: 4.2.1 Die Arbeit im Wald wird so gestaltet und ausgeführt, dass Unfall- und 
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umfassender Gesundheitsschutz gewährleistet sind. 

4.2.1.1 Die Unfallverhütungsvorschriften, Gesetze und Verordnungen, 
insbesondere die Bestimmungen über persönliche Schutzausrüstungen, werden 
eingehalten. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im FBB Glindfeld, Abt. 69-72 wurden motor-manuelle Zufällarbeiten der 
Zwischenfelder im Harvester Verfahren im Unternehmereinsatz durchgeführt, 
wobei  die Schnittführung in der Zufällung nicht UVV-gemäß durchgeführt 
worden  ist und vorgeschriebene Bruchleisten der Bäume zum Teil durchgetrennt 
worden sind (totgeschnitten). 

Mängel in der Schnittführung belegt auch das Abnahmeprotokoll des 
Revierleiters vom 13.06.2013 für die durchgeführten Unternehmerarbeiten. Da im 
Audit nur in diesem Bestand an Einzelbäumen diese Mängel ersichtlich waren 
und die Schnittführung durchgehend sonst in Ordnung war, wird die Abweichung 
als Minor CAR eingestuft.   

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-07: Soziale Auswirkungen der Waldbewirtschaftung, Erfassung Unfälle 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 4.4.3.1 

Standard / Norm: 4.4.3 Soziale Auswirkungen der Waldbewirtschaftung werden ermittelt. 

4.4.3.1 Eine Unfallstatistik wird jährlich erstellt und bewertet. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Parameter zu sozialen Auswirkungen der Waldbewirtschaftung werden ermittelt, 
so auch die Unfälle der betriebseigenen Mitarbeiter statistisch erfasst. Eine 
betriebliche Verfälschung der erfassten Ergebnisse ist gegeben, da nicht die 
gesamte Anzahl der Unfälle im Zertifikatsbereich erfasst wird und die Unfälle der 
im Landesbetrieb tätigen Unternehmer nicht in die Bewertung mit einfließen, die 
Bewertung für den Zertifikatsbereich bisher nur eingeschränkt aussagefähig ist. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  
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Minor CAR 2013-08: Entnahme von Nichtderbholz 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 5.3.1.3 

Standard / Norm: 5.3.1.3 Die Entnahme nicht genutzter Biomasse wird minimiert, Nichtderbholz 
verbleibt im Wald. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im FBB Ebbetal ist in Abteilung 260 C die Fichte zum Teil im 
Buchengrundbestand entnommen worden. Die Bäume wurde mit Nichtderbholz 
aus dem Bestand gezogen. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-09: Qualitätssicherung Unternehmereinsatz 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 5.3.2 

Standard / Norm: Der Forstbetrieb setzt Verfahren zur Qualitätssicherung im Rahmen der Vergabe, 
des Einsatzes und der Kontrolle von Lohnunternehmern um, die geeignet sind, 
die Einhaltung der FSC-Standards, insbesondere der Kriterien 4.2, 4.3.2 und 6.5, 
sicherzustellen. 
5.3.2.1 Entsprechende Regelungen sind getroffen und werden umgesetzt  

Abweichung/Begrün
dung: 

Zur Qualitätssicherung wird in einem geregelten Vergabeverfahren die Qualität 
der Unternehmer (Mitarbeiter, Stand der Technik) geprüft und zur 
Auftragsabwicklung ein Abnahmeprotokoll erstellt. Das Abnahmeprotokoll zum 
Abschluss weist die Mängel aus, trotzdem wird dem Unternehmer in selbigem 
Protokoll vom 13.06.2013 die Arbeitsleistung in den Abteilungen 66-72 im 
Ergebnis als „ohne Beanstandungen abgenommen“ bescheinigt.  

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-10: Bleifreie Munition- Eigenjagden 
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Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.3.9 

Standard / Norm: Waldbesitzer, die Eigenjagdbesitzer sind, setzen sich für die Verwendung 
solcher Jagdmunition ein, die den Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt 
minimiert, die Gesundheitsgefahren über den Wildpretverzehr vermeidet und den 
höchsten Tierschutz- und Sicherheitsstandards genügt. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im Fall der Neuvergabe von Jagderlaubnisverträgen über die Beteiligung am 
Abschuss in Pirschbezirken ist die Verwendung der bleifreien Munition 
vertraglich aufzunehmen. Im Gegensatz zum Vertragsmuster ist das aber im 
Vertragsmuster Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein, Stand 06.07.2013 über 
Internet abzurufen, nicht der Fall (Vertrag und Anlage). 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-11: Douglasien-Konzept 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.9.1 

Standard / Norm: 6.9 Die Verwendung von Gastbaumarten wird sorgfältig kontrolliert und 
beobachtet, um negative ökologische Auswirkungen zu vermeiden. 

6.9.1 Nicht-standortsheimische Baumarten (inkl. Gastbaumarten) werden nur einzel- 
bis gruppenweise in einem Umfang eingebracht, der die langfristige Entwicklung der 
Bestände hin zu natürlichen Waldgesellschaften nicht gefährdet. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Die vom Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald, Landesbetrieb Wald und 

Holz mit Schwerpunkt Waldarbeit verfasste und im Internet veröffentlichte 
waldbauliche Strategie zur „Douglasie- Integrierte waldbauliche Strategien und 
Optionen für die Zukunft“ geht nicht von einer einzel- bis gruppenweisen 
Einbringung der Douglasie aus und weicht in Details u.a. keine Reinbestände 
>0,5 ha/S.41 vom FSC-Standard ab. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  
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Minor CAR 2013-12: Vollbaummethoden 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.3.14 

Standard / Norm: 6.3.14 Vollbaummethoden werden nicht durchgeführt. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Stammstücke einschließlich Restkronen, Äste, Reisig, Rinde waren in Abteilung 
260 C, FBB Ebbetal, aus dem Bestand genommen.  

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-13: Biotopbaum-Strategie 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.3.13 

Standard / Norm: Für die Erhaltung und Anreicherung eines nachhaltigen Nebeneinanders aller 
Strukturen und Dimensionen von Biotopbäumen und Totholz ist eine betriebliche 
Strategie festgelegt und in den Bewirtschaftungsplan integriert. Diese 

enthält auch Festsetzungen über die Biotopbäume, die dauerhaft im Wald 
verbleiben und ihrer natürlichen Alterung überlassen werden; langfristig wird ein 
Orientierungswert von durchschnittlich 10 Biotopbäumen je Hektar angestrebt. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Nach Aussage der Zentrale Fachbereich II ist das Xylobius-Konzept als 
betriebliche Biotopholzstrategie (in Ergänzung zu Förderung von Biotopholz in 
NWZ, Wildnisgebieten) noch nicht als regelnde Dienstanweisung bei den 
Mitarbeitern vor Ort in den FBBs eingeführt worden.  

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-14: Markierung von Biotopbäumen 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       
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FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 6.3.13.3 

Standard / Norm: Biotopbäume mit Ausnahme der in Nadelholzbeständen ausgewählten 
vereinzelten Laubbäume werden im Zuge forstlicher Maßnahmen markiert. Die 

Markierung erfolgt spätestens zu Beginn der Zieldurchmesserernte oder ab 2/3 

des Umtriebsalters. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Im FBB Kranenburg, Abt. 87 C war in einem Buchenaltholzbestand mit 
Biotopbäumen keine Markierung der Biotopbäume im Rahmen einer 
Holzauszeichnung (Brennholzschlag) vorgenommen worden. 

Die Frage, ob Markierungen durchgeführt werden, wurde verneint. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-15: Forsteinrichtung, Inhalt Beschreibung der Beschäftigungssituation 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 7.1.3 

Standard / Norm: 7.1.3 Die Inventur erhebt Indikatoren für die in dieser Richtlinie vereinbarten 
Kriterien, insbesondere zu Standortsgerechtigkeit, Naturnähe, Totholz, 
Wildschäden sowie Fäll- und Rückeschäden. Die Ergebnisse von Biotop- und 
Standortkartierungen sowie Landschafts- und Waldfunktionenkartierungen 
werden, sofern vorhanden, in die Inventur einbezogen. Zur Inventur gehört auch 
die Beschreibung der Beschäftigungssituation gemäß Prinzip 4 und der 
Waldgeschichte. s.4.4, 5.3.2, 6.1ff, 9.3 

Abweichung/Begrün
dung: 

In dem im Audit eingesehenen Erläuterungsbericht für die Forsteinrichtung der 
Untereinheit RFA 14 (Staatswald Niederrhein), Stichtag 01.01.2009, fehlt eine 
Beschreibung der Beschäftigungssituation.  

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-16: Überprüfung und Aktualisierung der Forsteinrichtung 

Geltungsbereich  Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       
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des CAR: 

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 7.2.1 

Standard / Norm: 7.2.1 Bewirtschaftungspläne werden spätestens alle 10 Jahre überprüft. 
Aufgrund dessen werden diese ganz oder teilweise neu erstellt bzw. 
fortgeschrieben. 

7.2.1.1 Eine differenzierte fachliche Überprüfung wird nachgewiesen. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Zum Stand der Forsteinrichtungsplanung für den Fachbereich II, Landeseigener 
Forstbetrieb ist eine Übersicht, Stand 04.06.2013 vorgelegt worden, wonach für 
die 10 Außenstellen (Regionalforstämtern) zwei abgeschlossene 
Forsteinrichtungsplanungen (RFA Hocheifel Zülpicher Börde und Niederrhein mit 
Stichtagen 01.01. 2010 bzw. 01.01.2009) vorliegen. Für die anderen RFÄ sind 
die Arbeiten angefangen bzw. stehen noch Schlussverhandlungen 
(Kurkölnisches Sauerland [Stichtag 01.01.2010], Arnsberger Wald [01.01.2011], 
Oberes Sauerland [01.01.2012] aus oder ist der Erläuterungsbericht noch nicht 
fertiggestellt [RFA Rureifel Zülpicher Börde Stichtag 01.01.2010] bzw. laufen 
noch die Waldinventuren (RFA Hochstift [Stichtag 01.01.2011]). 
In Anbetracht der vorgegebenen Stichtage liegen demnach für acht der 10 RFÄ 
keine abgeschlossenen Forsteinrichtungsplanungen vor, davon zwei RFÄ mit 
zurückliegenden Stichtagen zum 01.01.2010.  
Da die Arbeiten zur FE in allen Außenstellen über die Zentrale gesteuert am 
Laufen sind, die Inventuren erhoben und zum Teil nur noch Abnahmetermine 
und Abstimmungen mit zu beteiligenden Interessenvertretern offen sind und 
zudem die Daten laufend aktualisiert worden sind erfolgt die Bewertung als Minor 
CAR. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-17: Betriebskontrolle, Umsetzung naturaler Betriebsziele 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 8.4.1 

Standard / Norm: 8.4 Die Ergebnisse der Betriebskontrolle werden bei der Umsetzung und 
Überarbeitung des Bewirtschaftungsplanes einbezogen. s 7.2.2 

8.4.1 Abweichungen vom Planvollzug werden erfasst und analysiert. Bei Bedarf 
werden externe Experten hinzugezogen. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Nach Anfrage im RFA Oberes Sauerland (18.06.2013) und der Befragung im 
FBB Feucht (09.07.2013) sowie in der Zentrale (10.06.2013) ist eine 
Gegenüberstellung von Durchführungs-/Vollzugsdaten im Rahmen der 
Naturalbuchführung  bezogen auf die Jahresplanung oder die geplante 
Forsteinrichtungsdekade derzeit nicht möglich, das Buchführungsprogramm 
„Proplan“ noch nicht voll einsatzfähig. Die Möglichkeit, aktuelle Abweichungen 
über die Naturalbuchführung gegenüber Planungs- und Zeitvorgaben zu 
analysieren, ist derzeit nicht gegeben. 

Erforderliche Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
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Korrektur: Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 

korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-18: Maßnahmenplanung Diersfordter Wald 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: Deutscher FSC Standard, Version 2.3 vom 01.07.2012, P&C 9.3.1 

Standard / Norm: Der Bewirtschaftungsplan zeigt Maßnahmen für die Erhaltung und Verbesserung 
der Schutzziele auf. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Aufgrund der stark eingeschränkten Bewirtschaftungshoheit des 
Landesbetriebes (Jagd) im Diersfordter Wald können wesentliche Schutzziele 
nicht erfüllt werden. 
 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 
 

Minor CAR 2013-19: Logo-Verwendung 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: FSC-STD-50-001 (Version 1-2) EN  Part I: requirements 1.1.5 

Standard / Norm: 1.5: The FSC trademark license code assigned by FSC shall be included with all 
applications described in this standard, unless stated otherwise. 

------ 

1.5. Der vom FSC zugewiesene FSC-Warenzeichen-Lizenzcode muss bei allen 
Anwendungen der FSC-Warenzeichen die in diesem Standard aufgeführt sind, 
eingesetzt werden, außer dies ist anders angegeben. 

Abweichung/Begrün
dung: 

In der Pressemitteilung auf der Internetseite zur FSC-Waldbesitzertagung bei 
Wald und Holz NRW vom 30.04.2013, Ausdruck vom 10.06.2013, fehlt in 
Anwendung der FSC-Warenzeichen der aufzuführende FSC-Warenzeichen-
Lizenzcode (FSC® -C106889). 

Erforderliche Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
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Korrektur: korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 

korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-20: Logo-Verwendung 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: FSC-STD-50-001 (Version 1-2) EN  Part I: requirements 1.15 

Standard / Norm: 1.15 The use of the FSC “checkmark-and-tree” logo shall be directly 
accompanied by the trademark symbols ® or ™ (in superscript font). The symbol, 
which represents the registration status of an FSC trademark in the country in 
which FSC certified products or materials are to be distributed, is an intrinsic part 
of the logo. The appropriate symbol shall also be added to “FSC” or “Forest 
Stewardship Council” for the first use in any text. The registration status of the 
FSC trademarks for the respective country is listed in Annex 1. 

Abweichung/Begrün
dung: 

In der Pressemitteilung auf der Internetseite zur FSC-Waldbesitzertagung bei 
Wald und Holz NRW vom 30.04.2013, Ausdruck vom 10.06.2013, fehlt in 
Anwendung der textlichen Erstverwendung der FSC-Warenzeichen das 
aufzuführende FSC-Warenzeichen-Symbol ®. 

Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 

Minor CAR 2013-21: Logo-Genehmigung und Freigabe 

Geltungsbereich 
des CAR: 

 Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung 
 Gruppenmitglied(er):       

FSC P & C: FSC-STD-50-001 (Version 1-2) EN  Part I: requirements 1.16 

Standard / Norm: 1.16 The organization shall submit artwork of all new reproductions of FSC 
trademarks to the certification body for approval. 

1.16 Die Organisation muss alle neuen Reproduktionen der FSC-Warenzeichen 
dem Zertifizierer zur Freigabe vorlegen. 

Abweichung/Begrün
dung: 

Für die in der Pressemitteilung auf der Internetseite zur FSC-Waldbesitzertagung 
bei Wald und Holz NRW vom 30.04.2013, Ausdruck vom 10.06.2013 erfolgte 
neue Reproduktion der FSC-Warenzeichenverwendung, fehlt die Freigabe durch 
den Zertifizierer. 
Die Vorlage einer Genehmigung durch die GFA war im Audit nicht gegeben. 
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Erforderliche 
Korrektur: 

Der Forstbetrieb muss innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die im Audit festgestellten Abweichungen zu 
korrigieren. Die Maßnahmen müssen die aktuelle Abweichung ausreichend 
korrigieren und ein zukünftiges Wiederauftreten wirksam verhindern.  

Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten. Entsprechende 
Nachweise sind an info@gfa-certication.de zu senden. 

Zeitrahmen: Innerhalb eines Jahres, spätestens zum 10.07.2014 

Status:  

Begründung oder 
Konsequenzen:  

 

 
 

5 Zertifikatsentscheidung 
Ein Zertifikat kann erteilt werden   
Ein Zertifikat kann nicht erteilt werden  
 

6 Anhang 
 Aktualisierte Liste der Gruppenmitglieder (entfällt) 

 Verfahren der GFA zur Beilegung von Streitigkeiten 

 

  



 
GFA Beschwerdeverfahren 
Um die Transparenz des Zertifizierungsprozesses für die Öffentlichkeit zu erhöhen, steht für 
Interessengruppen das GFA Beschwerdeverfahren zur Verfügung. Dieses Verfahren ist 
geeignet  
 

 um Beschwerden von Interessensvertretern über Kunden der GFA (in der Regel 
zertifizierten Forstbetrieben oder Betrieben der Handels- und Verarbeitungskette) zu 
erfassen und bearbeiten.  

 um Beschwerden von Interessensvertretern und Kunden über GFA zu erfassen und 
bearbeiten. 

 um sicherzustellen, dass Beschwerden, welche von höherer Stelle bearbeitet werden 
müssen, identifiziert und angemessen behandelt werden. 

 
Eine Vollversion des GFA Beschwerdeverfahrens ist unter www.gfa-certification.de oder auf 
telefonische Nachfrage +49 40 60304 141 erhältlich. 
 


